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BOTSCHAFT 

 
des Synodalrates 

der römisch-katholischen Landeskirche des Kantons Luzern 
 

(vom 25. März 2026) 
 

an die Synode 
 

zum Synodalbeschluss über die Genehmigung der Fusion  
der römisch-katholischen Kirchgemeinden Greppen, Weggis und Vitznau  

zur römisch-katholischen Kirchgemeinde Greppen Weggis Vitznau 
 
 
 
Sehr geehrter Herr Präsident 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
 
Ausgangslage 
 
Die römisch-katholischen Kirchgemeinden Greppen, Weggis und Vitznau beantragen die Genehmigung 
der Fusion auf den 1. Januar 2027. Die vereinigte Kirchgemeinde soll den Namen Greppen Weggis Vitznau 
tragen. Nach dem Fusionsvertrag übernimmt die neue Kirchgemeinde die Aufgaben der bisherigen drei 
Kirchgemeinden; diese werden aufgehoben. Die Bezeichnung der neuen Kirchgemeinde trägt der histo-
rischen Identität aller drei bisherigen Körperschaften Rechnung und knüpft zugleich an die bestehende 
Zusammenarbeit im Pastoralraum an. 
 
Die Fusionsbotschaft bezeichnet den Zusammenschluss als zukunftsgerichteten und nachhaltigen Schritt. 
Als Vorteile werden insbesondere die Reduktion von Verwaltungskosten, die Vereinfachung der staatskir-
chenrechtlichen Strukturen, die Stärkung der pastoralen Arbeit, die Bündelung der Kräfte sowie die grös-
sere Gestaltungsmöglichkeiten genannt. Die drei Kirchenräte halten ausdrücklich fest, dass die Identität 
der Pfarreien gewahrt bleibt und die pastorale Arbeit vor Ort nicht geschwächt, sondern durch den Abbau 
administrativer Doppelspurigkeiten gestärkt wird. 
 
Für die fusionierte Kirchgemeinde ist vorgesehen, den bisherigen Steuerfuss der Kirchgemeinde Weggis 
von 0.22 Einheiten zu übernehmen. Die Fusionsbotschaft nennt dabei auch die bisherigen Steuerfüsse 
der anderen Kirchgemeinden, nämlich Greppen 0.35 Einheiten und Vitznau 0.25 Einheiten. Der vorgese-
hene einheitliche Steuerfuss soll damit eine attraktive und tragfähige Grundlage für die neue Kirchge-
meinde schaffen. Gleichzeitig wird darauf hingewiesen, dass die drei bisherigen Kirchgemeinden über 
beträchtliche Eigenkapitalien verfügen und die fusionierte Kirchgemeinde finanziell kerngesund sein 
werde. 
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Projektverlauf 
 
Die Abstimmungen über die Fusion der drei Kirchgemeinden Greppen, Weggis und Vitznau fanden am 
Mittwoch, 25. Februar 2026, im Rahmen getrennter Kirchgemeindeversammlungen statt. Diese Verfah-
rensform entspricht gemäss Fusionsbotschaft der in allen drei Kirchgemeinden bewährten Praxis. Die Pro-
jektvorbereitung erfolgte seit Oktober 2024 durch eine paritätisch zusammengesetzte Projektgruppe mit 
externer Begleitung der HSS Unternehmensberatung Sursee. 
 
Gemäss den vorliegenden Abstimmungsresultaten wurde der Fusionsvertrag in allen drei Kirchgemeinden 
angenommen. In Weggis stimmten 60 Personen dafür und 3 dagegen, in Greppen 41 dafür und keine 
dagegen sowie in Vitznau 30 dafür und 3 dagegen. Damit haben alle drei Kirchgemeinden dem Zusam-
menschluss zugestimmt. Der Beschluss der Kirchgemeindeversammlungen bedarf gemäss Kirchgemein-
degesetz der Genehmigung durch die Synode. 
 
Unterstützung Landeskirche 
 
Die Landeskirche begleitete das Fusionsprojekt eng. Die Synodalverwaltung stellte Musterunterlagen und 
Beratung zur Verfügung. Der Fusionsvertrag wurde vom Synodalrat geprüft. 
 
Wesentliche Inhalte des Fusionsvertrags 
 
Gemäss Vertrag vereinigen sich die Kirchgemeinden Greppen, Weggis und Vitznau auf den 1. Januar 2027 
zur Kirchgemeinde Greppen Weggis Vitznau. Bis zum 31. Dezember 2026 behalten die drei Kirchgemein-
den ihre Eigenständigkeit, zwischen Beschluss und Inkrafttreten gilt eine gegenseitige Treuepflicht. Be-
hörden der neuen Kirchgemeinde sind der Kirchenrat, die Rechnungskommission und das Urnenbüro. 
Die Wahlen finden im Herbst 2026 an der Urne statt; stille Wahlen sind möglich. 
 
Für die erste Amtsperiode sind sechs gewählte Sitze im Kirchenrat und drei Sitze in der Rechnungskom-
mission vorgesehen. Jede der bisherigen Kirchgemeinden soll im Kirchenrat vertreten sein; keine darf mit 
mehr als drei Mitgliedern vertreten sein. Die Leitung des Pastoralraums ist von Amtes wegen Mitglied des 
Kirchenrats mit Stimmrecht. Für Behörden und Verwaltung werden die bestehenden Büroräumlichkeiten 
in den bisherigen Kirchgemeinden weiter genutzt. Die Archive der drei bisherigen Kirchgemeinden wer-
den bereinigt und als getrennte Bestände weitergeführt; die Unterlagen der neuen Kirchgemeinde bilden 
einen separaten Archivbestand. 
 
Pastorale Veränderungen sind mit der Fusion nicht verbunden. Die drei Pfarreien Greppen, Weggis und 
Vitznau mit ihren Kirchen und Kapellen bleiben unverändert bestehen. Gottesdienste, Taufen, Erstkom-
munionen, Firmungen sowie das soziale und gemeindliche Leben bleiben Aufgaben des Pastoralraums 
und werden von der Fusion nicht berührt. Auch die bisherigen Friedhöfe sowie Abschiedsgottesdienste 
und Beerdigungen in den drei Pfarreien bleiben bestehen. 
 
Finanziell gehen die Aktiven und Passiven der drei Kirchgemeinden per 1. Januar 2027 auf die neue Kirch-
gemeinde über; Gleiches gilt für sämtliche Grundstücke. Die Buchhaltungen werden per 31. Dezember 
2026 abgeschlossen und per 1. Januar 2027 zusammengeführt. Die Mitarbeitenden werden im bisherigen 
Pensum weiterbeschäftigt; die Anstellungsbedingungen sollen unter Wahrung des Besitzstands harmoni-
siert werden. Die bisherigen Unterstützungsleistungen an Vereine und nahestehende Organisationen sol-
len koordiniert und weitergeführt werden. Zudem werden die drei Kirchenräte ein Gesuch um Fusions-
beiträge der Landeskirche einreichen. 
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Antrag des Synodalrates 
 
Damit die Fusion rechtskräftig wird, ist gemäss § 63 der Kirchenverfassung sowie §§ 70 ff. des Synodalge-
setzes über die römisch-katholischen Kirchgemeinden des Kantons Luzern die Zustimmung der Synode 
erforderlich. 
 
Der Synodalrat empfiehlt Ihnen, sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, auf den 
Synodalbeschluss einzutreten und der Fusion der römisch-katholischen Kirchgemeinden Greppen, Weg-
gis und Vitznau zur römisch-katholischen Kirchgemeinde Greppen Weggis Vitznau zuzustimmen. 
 
In der Beilage zur Botschaft erhalten Sie: 
 

- Vertrag über die Fusion der römisch-katholischen Kirchgemeinden Greppen, Weggis und 
Vitznau 

 
 
Im Namen des Synodalrates 
 
 
 
Der Präsident  Der Synodalverwalter 
 
 
 
Thomas Räber     Charly Freitag 
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Synodalbeschluss über die Genehmigung der Fusion der römisch-katholischen Kirchgemeinden 
Greppen, Weggis und Vitznau zur römisch-katholischen Kirchgemeinde Greppen Weggis Vitznau 
 
 
(vom 6. Mai 2026) 
 
 
 
Die Synode der römisch-katholischen Landeskirche des Kantons Luzern 
 
 
gestützt auf § 63 der Verfassung der römisch-katholischen Landeskirche des Kantons Luzern sowie §§ 70 ff. 
des Kirchgemeindegesetzes, 
auf den Antrag des Synodalrates sowie auf die Berichte und Anträge der Staatskirchenrechtlichen 
Kommission, 
 
 
beschliesst: 
 
 
1. Der Fusion der Kirchgemeinden Greppen, Weggis und Vitznau zur Kirchgemeinde Greppen Weggis 

Vitznau wird zugestimmt. 
 
2. Der Beschluss ist im Kantonsblatt zu veröffentlichen. Er unterliegt dem fakultativen Referendum. 
 
3. Er tritt vorbehältlich des Referendums auf den 1. Januar 2027 in Kraft.  
 
 
Luzern, 6. Mai 2026 
 
 
 
Im Namen der Synode der römisch-katholischen Landeskirche des Kantons Luzern 
 
 
  
Der Präsident    Der Synodalverwalter 
 
 
 
Walter Hofstetter    Charly Freitag 
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